
WFB 2023: 38. Förderungsvoraussetzungen

38.  Förderungsvoraussetzungen 
 
38.1

1Eigenwohnraum darf nur für Antragsteller gefördert werden, die sich nicht nur vorübergehend im 
Bundesgebiet aufhalten und rechtlich und tatsächlich in der Lage sind, für ihren Haushalt auf längere Dauer 
einen Wohnsitz als Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zu begründen und dabei einen selbstständigen 
Haushalt zu führen. 2Die Förderung des Erwerbs von Eigenwohnraum zwischen Ehegatten, Lebenspartnern 
oder Partnern einer sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft sowie zwischen Verwandten 
eines Haushaltsmitgliedes in gerader Linie (§ 1589 BGB) ist ausgeschlossen, ebenso die Übertragung im 
Wege der Erbfolge, testamentarischen Verfügung oder Schenkung. 3Der zu fördernde Haushalt hat die in 
Art. 11 Abs. 1 BayWoFG genannte Einkommenshöchstgrenze einzuhalten.

38.2

1Bei der Förderung von Eigenwohnraum sollen bei Haushalten, die in einer ehelichen Gemeinschaft oder 
Partnerschaft (eingetragene Lebenspartnerschaft, sonstige auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft) 
geführt werden, in aller Regel beide Ehegatten oder Partner gemeinsam Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte sein oder werden. 2Beim Erwerb von Wohnraum müssen die Erwerber nachweisen, dass 
der Erwerb gesichert ist oder der Erwerb durch die Gewährung der Fördermittel gesichert wird.

38.3

1Eine Förderung von Mietwohnraum im Zweifamilienhaus setzt voraus, dass dieser für Personen bestimmt 
ist, die mit dem Antragsteller im Sinn von Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 BayWoFG in Beziehung stehen. 2Dabei darf die 
ortsüblich für vergleichbaren Wohnraum erzielbare Miete nicht überschritten werden. 3Wird lediglich der 
Mietwohnraum im Zweifamilienhaus gefördert, hat der Mieter zum Bezug der Wohnung die 
Voraussetzungen nach Art. 14 BayWoFG zu erfüllen und die in Art. 11 Abs. 1 BayWoFG genannte 
Einkommenshöchstgrenze einzuhalten. 4Hinsichtlich der Wohnungsgrößen ist Nr. 12.2 zu beachten.


